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Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte sowie unter Hinweisauf die Resolution 986 (1995) des
ergreifen, durch die Förderung der internationalen Zusammen- Sicherheitsrats vom 14. April 1995, mit der der Rat die Staaten
arbeit und die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nicht- ermächtigt hat, alle neunzig Tage, mit Verlängerungsmöglich-
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stärken; keit, die Einfuhr von irakischem Erdöl im Wert von bis zu

11. ersuchtden Generalsekretär, mit den Mitgliedstaaten,
den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen Organisatio-
nen Konsultationen darüber zu führen, wie die Tätigkeit der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte
gestärkt werden kann, namentlich die Förderung der interna-
tionalen Zusammenarbeit und die Wichtigkeit der Nicht-
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität, und der Gene-
ralversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen
Bericht über diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer zweiundfünfzigsten einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und der
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu be- Menschenrechtskommission gestattet,
handeln.

82. Plenarsitzung
12. Dezember 1996

51/106. Die Menschenrechtssituation in Irak

Die Generalversammlung,

geleitetvon der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte und den Interna-301

tionalen Menschenrechtspakten ,302

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind,
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen
internationalen Übereinkünften auf diesem Gebiet nachzu-
kommen, 3. verurteilt die Verletzungen der Menschenrechte und

eingedenkdessen, daß Irak Vertragspartei der Interna-
tionalen Menschenrechtspakte und anderer internationaler a) die summarischen und willkürlichen Hinrichtungen,
Menschenrechtsübereinkünfte sowie der Genfer Abkommen namentlich die politischen Morde;
vom 12. August 1949 ist,303

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/191 vom 22. Dezem-
ber 1995, worin sie die massiven, äußerst schweren Menschen-
rechtsverletzungen in Irak entschieden verurteilt hat, und
Kenntnis nehmend von der Resolution 1996/72 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1996 ,304

eingedenkder Resolution 688 (1991) des Sicherheitsrats
vom 5. April 1991, in der der Rat verlangt hat, daß Irak die
Unterdrückung der irakischen Zivilbevölkerung sofort ein-
stellt, und darauf bestanden hat, daßIrak mit den humanitären
Organisationen zusammenarbeitet und sicherstellt, daß die
Menschenrechte und politischen Rechte aller irakischen Bürger
geachtet werden,

unter Hinweisauf die Resolution 687 (1991) des Si- e) die Unterdrückung der Gedanken- und Informations-
cherheitsrats vom 3. April 1991, freiheit, der freien Meinungsäußerung, der Vereinigungs- und

einer Milliarde US-Dollar zu gestatten, die unter anderem für
den Ankauf von Grundnahrungsmitteln und medizinischen
Gütern für humanitäre Zwecke zu verwenden sind,

die Tatsachemißbilligend, daß sich die Regierung Iraks
weigert, mit den Menschenrechtsmechanismen der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie dem
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission für die
Menschenrechtssituation in Irak nicht die Genehmigung zu
einem erneuten Besuch erteilt und nicht die Stationierung von
Menschenrechtsbeobachtern in ganz Irak im Einklang mit den

1. nimmt mit Dank Kenntnisvon dem vom Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission für die Men-
schenrechtssituation in Irak vorgelegten Zwischenbericht über
die Menschenrechtssituation in Irak und von den darin305

enthaltenen Feststellungen, Schlußfolgerungen und Empfeh-
lungen und vermerkt gleichzeitig dessen Bestürzung darüber,
daß sich die Menschenrechtssituation im Lande nicht ver-
bessert hat;

2. verurteilt entschiedendie massiven und äußerst
schweren Menschenrechtsverletzungen, für die die Regierung
Iraks verantwortlich ist und die zu einem generellen Zustand
der Repression und der Unterdrückung geführt haben, der
durch breitangelegte Diskriminierung und weitverbreiteten
Terror aufrechterhalten wird;

des humanitären Völkerrechts, insbesondere

b) die weitverbreitete routinemäßige Praxis der systema-
tischen Folter in ihren grausamsten Erscheinungsformen;

c) den Erlaß und die Ausführung von Verfügungen, die
grausame und unübliche Strafen vorschreiben, nämlich Ver-
stümmelung als Strafe für bestimmte Taten, sowie den Miß-
brauch und die Zweckentfremdung von Diensten zur medizi-
nischen Betreuung für die Durchführung solcher Verstümme-
lungen;

d) das Verschwindenlassen von Personen, die routine-
mäßige Praxis der willkürlichen Festnahme und Inhaftnahme
und die systematische und routinemäßige Nichtgewährleistung
eines ordnungsgemäßen Verfahrens und der Rechtsstaatlich-
keit;

der Versammlungsfreiheit aus Angst vor einer Festnahme,
einer Freiheitsstrafe und anderen Strafmaßnahmen, ein-
schließlich der Todesstrafe, sowie die einschneidenden Ein-
schränkungen der Bewegungsfreiheit;
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4. begrüßtdie im Mai 1996 zwischen Irak und dem mit dem Ziel, dem Verbleib der Hunderte von Vermißten und
Generalsekretär erzielte Vereinbarung, die Resolution 986 Kriegsgefangenen, Kuwaitern und Staatsangehörigen von
(1995) des Sicherheitsrats durchzuführen und auf die ernste Drittländern, die Opfer der illegalen Besetzung Kuwaits durch
humanitäre Lage in Irak zu reagieren, die wegen der Nicht- Irak wurden, nachzugehen und ihr Schicksal zu klären;
befolgung verschiedener Resolutionen des Sicherheitsrats
durch die Regierung Iraks weiter anhält;

5. fordertdie Regierung Iraksnachdrücklich auf, mit den er seinen Auftrag erfüllen kann, und die Zuweisung aus-
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die reichender Humanressourcen und Finanzmittel für die Entsen-
Durchführung der Resolution 986 (1995) des Sicherheitsratsdung von Menschenrechtsbeobachtern an Orte zu billigen, wo
im Einklang mit der im Mai 1996 geschlossenen Vereinbarung sie den Informationsfluß und die Evaluierung erleichtern und
zu gewährleisten, wonach mit den Erlösen aus dem Verkauf bei der unabhängigen Verifikation von Berichten über die
irakischen Erdöls und irakischer Erdölerzeugnisse angekaufte Menschenrechtssituation in Irak behilflich sein können;
Medikamente, medizinische Versorgungsgüter, Nahrungs-
mittel und andere humanitäre Hilfsgüter gerecht und auf
nichtdiskriminierender Grundlage an die Bevölkerung verteilt
werden sollen;

6. gibt abermals ihrer besonderen Beunruhigung Aus-
druck über die Politik der Regierung Iraks, die zwischen
Regionen diskriminiert und eine ausgewogene Versorgung mit 82. Plenarsitzung
unverzichtbaren Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern 12. Dezember 1996
verhindert, und fordert Irak, der hierfür die alleinige Verant-
wortung trägt, auf, Maßnahmen zu ergreifen, um gemeinsam51/107. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen
mit internationalen humanitären Hilfsorganisationen Bedürfti- Republik Iran
gen in ganz Irak Hilfe zukommen zu lassen;

7. fordert Irak als Vertragspartei des Internationalen
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte302

und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte abermals auf, den von ihm aus freien Stücken ein-302

gegangenen Verpflichtungen aus den Pakten, aus anderen
internationalen Menschenrechtsübereinkünften und aus dem
humanitären Völkerrecht nachzukommen und insbesondere die
Rechte aller auf seinem Hoheitsgebiet befindlichen und seiner
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, ungeachtet ihrer
Herkunft, zu achten und zu gewährleisten;

8. verlangt, daß die Regierung Iraks die Unabhängigkeit
der Rechtsprechung wiederherstellt und alle Gesetze aufhebt,
die bestimmten Kräften oder Personen Straffreiheit gewähren,
die Personen aus Gründen töten oder ihnen körperlichen
Schaden zufügen, die mit der Rechtspflege in einem Rechts-
staat entsprechend den völkerrechtlichen Normen nicht im
Einklang stehen;

9. verlangt außerdem, daß die Regierung Iraks alle Ver-
fügungen aufhebt, die grausame oder unmenschliche Strafen
oder Behandlung vorschreiben, und alles tut, um sicher-
zustellen, daß es nicht mehr zu Folter und grausamer und
ungewöhnlicher Strafe und Behandlung kommt;

10. fordert die Regierung Iraksnachdrücklich auf, alle
Gesetze und Verfahren, namentlich die Verfügung Nr. 840 des
Revolutionären Kommandorats vom 4. November 1986, auf-
zuheben, die die freie Äußerung anderslautender Ansichten
und Ideen unter Strafe stellen, und sicherzustellen, daß die
Staatsgewalt vom unverfälschten Willen des Volkes ausgeht;

11. fordert die Regierung Iraksaußerdem nachdrücklich
auf, ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Dreiparteienkom-
mission und ihres technischen Unterausschusses zu verbessern,

12. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen, damit

13. beschließt, im Lichte zusätzlicher, von der Menschen-
rechtskommission und dem Wirtschafts- und Sozialrat vor-
gelegter Erkenntnisse, ihre Behandlung der Menschenrechts-
situation in Irak auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung unter
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen.

Die Generalversammlung,

geleitetvon der Charta der Vereinten Nationen, der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Interna-306

tionalen Menschenrechtspakten ,307

unter Hinweisauf die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien , die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien308

abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden und worin die Weltkonferenz bekräftigt hat,
daß die Menschenrechte und Grundfreiheiten das Geburtsrecht
aller Menschen sind und daß ihr Schutz und ihre Förderung die
erste Pflicht der Regierungen ist,

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind,
den Verpflichtungen nachzukommen, die sie aufgrund der
verschiedenen internationalen Übereinkünfte auf diesem
Gebiet eingegangen sind,

eingedenkdessen, daß die Islamische Republik Iran
Vertragspartei der Internationalen Menschenrechtspakte ist,

unter Hinweisdarauf, daß Maurice Danby Copithorne vom
Vorsitzenden der Menschenrechtskommission zum Sonder-
beauftragten der Kommission für die Menschenrechtssituation
in der Islamischen Republik Iran ernannt wurde,

unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen, in denen sie
ihrer Besorgnis über die Verletzungen der Menschenrechte
durch die Regierung der Islamischen Republik Iran Ausdruck
verlieh, zuletzt Resolution 50/188 vom 22. Dezember 1995,
sowie die Resolutionen der Menschenrechtskommission,
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